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Auszubildende darf nicht wegen Privatgesprächen fristlos gekündigt werden

Eine Auszubildende begann nach der Absolvierung eines zweijährigen Praktikums eine dreijährige Ausbildung in der Altenpflege. Nach etwa anderthalb Jahren erhielt die 19-jährige eine Abmahnung, weil sie von dem privaten Telefonanschluss von drei Heimbewohnerrinnen jeweils ein privates Telefonat geführt hatte. Bei einer nachfolgenden Überprüfung stellte sich heraus, dass die Auszubildende während ihres Dienstes noch sechs weitere private Telefonate geführt hatte. Alle privaten Telefonate wurden vor der Abmahnung geführt. Der entstandene Gesamtschaden betrug 1,74 Euro. Daraufhin kündigte der Ausbildungsbetrieb ihr fristlos. Hiergegen wendet sich die Auszubildende. 

Das Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz stellte fest, dass die fristlose Kündigung rechtswidrig ist. Es fehle an einem wichtigen Grund. Zu berücksichtigen sei, dass bei der Auszubildenden um einen jungen Erwachsenen handele, dessen Entwicklung noch nicht abgeschlossen sei. Der Arbeitgeber müsse zunächst einmal alle zumutbaren pädagogischen Maßnahmen versuchen, um diese Fehlentwicklung aufzuhalten. Gerade auch wegen dem geringen materiellen Schaden sei es für den Arbeitgeber zumutbar, zunächst eine Abmahnung auszusprechen und die Kosten für die privaten Telefonate vom nächsten Monatslohn abzuziehen. 

LAG Rheinland-Pfalz vom 23.09.2004, Az. 4 Sa 462/04

Arbeitgeber muss Arbeitszeugnis normalerweise nicht zuschicken

Ein Arbeitnehmer einigte sich nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit seinem Arbeitgeber in einem gerichtlichen Vergleich dahingehend, dass er ein wohlwollendes qualifiziertes Arbeitzeugnis erhalte. Zu diesem Zeitpunkt wohnte er am gleichen Ort wie sein früherer Arbeitgeber. In der Folgezeit zog er um, ohne ihn darüber zu informieren. Als er das Arbeitszeugnis nachfolgend nicht mit der Post zugeschickt erhielt, beantragte er ohne vorherige Rücksprache beim Arbeitsgericht die Festsetzung eines Zwangsgeldes. Der frühere Arbeitgeber brachte das Arbeitszeugnis mit zum Termin der angesetzten mündlichen Verhandlung. Er ist nicht bereit, die durch die Beantragung der Festsetzung des Zwangsgeldes entstandenen gerichtlichen Kosten zu tragen.

Das Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz entschied, dass der Arbeitgeber die Prozesskosten nicht zu tragen braucht. Dieser durfte nämlich davon ausgehen, dass sein früherer Mitarbeiter immer noch in der Nähe von der Arbeitsstelle wohnt. Er brauchte daher auch das Arbeitszeugnis nicht mit der Post schicken, sondern durfte erwarten, dass der Mitarbeiter es persönlich abholen kommt. Hierzu ist dieser nämlich normalerweise verpflichtet. Etwas anderes gelte nur, wenn der Arbeitnehmer dafür zu entfernt wohne und dies seinem früheren Arbeitgeber auch mitteile.

LAG Rheinland-Pfalz vom 09.06.2004, Az. 9 Ta 99/04

Betriebsbedingte Kündigung wegen Umsatzrückgang

Ein Arbeitnehmer wurde in einem Metallhandwerksbetrieb beschäftigt. In diesem waren mehr als fünf Arbeitnehmer im Regelfalle tätig. Aufgrund der rückläufigen Umsatzzahlen über einen Raum von etwa zwei Jahren beschlossen die Gesellschafter die Schließung der Firma. Der Arbeitgeber kündigte ihm daher zum Jahresende. Er berief sich im Kündigungsverfahren darauf, dass bei der Kündigung nur noch zwei Restaufträge vorgelegen hätten. Nachfolgend seien noch drei weitere Arbeitsaufträge hinzugekommen. Bis zur Schließung des Betriebes müssten noch insgesamt 317 Arbeitsstunden abgeleistet werden. Dabei legte der Arbeitgeber dar, wie viele Arbeitsstunden auf den jeweiligen Auftrag entfielen.

Das Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz entschied, dass die Kündigung rechtmäßig ergangen war. Der Arbeitgeber habe betriebsbedingt kündigen dürfen, weil er einen betriebsbedingten Kündigungsgrund hinreichend dargelegt habe. Hierzu reiche es nicht, wenn sich der Arbeitgeber lediglich auf den Umsatzrückgang berufe. Er müsse aufzeigen, inwieweit die Umsatzeinbuße gleichzeitig zu einem Rückgang des Arbeitsanfalles geführt habe. Dies sei vorliegend durch den Hinweis auf die Betriebsschließung und die Darlegung des Arbeitsanfalles durch die Restaufträge in ausreichender Weise geschehen.

LAG Rheinland-Pfalz vom 21.07.2004, Az. 9 Sa 189/04

Fristlose Kündigung wegen Tätlichkeiten am Arbeitsplatz

Dem betroffenen Arbeitnehmer wurde von einem Kollegen aus Versehen der Kommissionierwagen mit dem Fuß umgestoßen, als dieser mit seinem Gabelstapler an ihm vorbei fuhr. Daraufhin beschimpften sie sich gegenseitig mit Obszönitäten. Nachdem der Kollege weiter gefahren war, trafen beide wieder aufeinander, als der Kollege zurück kam. Der Kollege trat mehrmals gegen den Kommissionierwagen und den Brustkorb des Betroffenen. Der betroffene Arbeitnehmer zeigte auf sein Geschlechtseil. Der Kollege bedrohte ihn daraufhin mit dem Messer, das sich in einer Halterung zum Gabelstapler befand. Als der Kollege das Messer abgelegt hatte, nahm der Betroffene es in die Hand und bedrohte seinen Kollegen damit. Nachfolgend kündigte ihm sein Arbeitsgeber fristlos und sprach darüber hinaus die ordentliche Kündigung aus. Der betroffene Arbeitnehmer verlangt demgegenüber die Weiterbeschäftigung.

Das Landesarbeitsgericht Hamm stellte fest, dass die ordentliche Kündigung rechtmäßig ist. Zwar habe der Kollege die Auseinandersetzung durch sein aggressives Verhalten gegenüber dem betroffenen Kläger hauptsächlich zu verantworten. Trotz der massiven Provokation sei dem Kläger jedoch anzulasten, dass er im Laufe der Auseinandersetzung auf sein eigenes Geschlechtsteil gezeigt habe und ebenfalls seinen Kollegen mit dem Messer bedroht habe. Demgegenüber sei die fristlose Kündigung nicht gerechtfertigt. Es fehle an einem wichtigen Grund, weil aufgrund des geringfügigeren Verschuldens des Klägers die Weiterbeschäftigung bis zum Ablauf der Kündigungsfrist zumutbar sei.

LAG Hamm vom 07.01.2005, Az. 10 Sa 1392/04

Drohung gegenüber Arbeitgeber mit einer Strafanzeige

Ein Beschäftigter bei der Bank sammelte Kreditunterlagen und Schufa - Auskünfte und verwahrte diese in einem Schrank, der sich in seinem Büro befand. Er behauptete hierzu , dass er diese Unterlagen für eine Besprechung zusammengestellt habe. Er habe in einem Gespräch die Innenrevisorin um eine interne Prüfung der Kreditvergabe gebeten. Falls das Kredit notleidend werde, erwäge er eine Strafanzeige. Hierauf kündigte ihm die Bank fristlos.

Das Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz entschied, dass kein wichtiger Grund für eine solche Kündigung vorgelegen habe. Das Sammeln der Unterlagen stelle keine Straftat dar. Das Drohen mit einer Straftat berechtige nicht immer zu einer fristlosen Kündigung. Dies gelte vor allem, wenn es dem Mitarbeiter vor allem um die Durchsetzung einer internen Prüfung gegangen sei. Hiervon sei nach den Feststellungen des Gerichtes auszugehen.

LAG Rheinland-Pfalz vom 17.11.2004, Az. 10 Sa 1329/03

